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Norm

AVG §41;

AVG §42;

AVG §8;

BauG Vlbg 1972 §30;

BauG Vlbg 1972 §6 Abs2;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Vorbringen eines Nachbarn bezüglich der "Fenster im Dachgeschoß", die nicht richtig "in den Bauabständen"

berücksichtigt seien, müssen als Einwendung mit Bezug auf das Recht auf Einhaltung der Abstandsbestimmungen

verstanden werden. Ob die Verletzung dieses Rechtes etwa dadurch erfolgt, daß bei der Berechnung bzw Ermittlung

der Abstands>ächen nicht das richtige Gebäudeniveau zugrunde gelegt wird, betri?t die Frage der Begründetheit der

Einwendung. Der Nachbar ist aber nicht gehalten, die Einwendungen auch - eingehend - zu begründen.
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